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Beschluss
Überweisung an die Bundestagsfraktion

Änderung des SGB III, hier Zahlung von Arbeitslosengeld I von ausgesperrten Arbeitnehmer*in-
nen im § 160 SGB III

Seitens des Bundesverfassungsgerichts gab es Einschränkungen der Regelungen des SGB III. Diese sind schwer

zu erfassen. Die Änderung soll Klarheit schaffen. Es nimmt zu dem die Einschränkung des Streikrechtes durch die

Kohlregierung zurück, indem ausgesperrte Arbeitnehmer*innen außerhalb eines bestreikten Tarifgebietes wieder

Arbeitslosengeld erhalten würden.

Deshalb fordern wir

die Änderung des SGB III, hier Zahlung von Arbeitslosengeld I von ausgesperrten Arbeitnehmer*innen im § 160 SGB III

In dem § 160 (3) Ziff. 2 SGB III gestrichen wird.

Überweisen an

Bundestagsfraktion
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